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Bekanntmachungen der provinzial-
behörden.

1384 . Der bisherige Anwärter August Mayer in
Homberg ist zum Strompolizeibetriebsassistenten er¬
nannt .

Koblenz , 15 . Dezember 1928 . T . B . Nr . a . P . 12886 .
Der Oberpräsident der Rheinprovinz .

1385 . Polizeiverordnung .
Aus Grund des § 137 des Landesverwaltungs¬

gesetzes vom 39 . Juli 1883 (Gesetzsamml . S . 195 ),der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiver¬
waltung vom 11 . März 1859 (Gesetzsamml . S . 285 ),des § 39 der Bekanntmachung der Neufassung der
Verordnung über den Kraftfahrzeugverkehr von :
16 . März 1928 (R .G .Bl . S . 91) und der Verordnung
über Vermögensstrafen und Bußen vom 6 . Februar
1924 (R .G .Bl . I . S . 44) wird auf Grund ministerieller
Ermächtigung und mit Zustimmung des Bezirksaus¬
schusses für den Umfang der Gemeinde Korschenbroich
folgende Polizeiverordnung erlassen :

§ 1 . Das Befahren der nachstehenden Straßen :
1 . des Trietenbroicher Weges in seiner ganzen

Länge von der Hermey bis Borrenstraße ,2 . der Bleichstraße ,
3 . des Engbrücker Weges von der Pescher Straße ab

an der Kapelle vorbei auf die Gladbach —Neußer
Straße ,

4 . des Neersbroicher Weges von Bücheleres an der
Rheydter Straße bis zur Fabrik Jrmen an der
Straße nach M .Gladbach

mit Kraftfahrzeugen aller Art ist für den Durchgangs¬
verkehr verboten . Dieses Verbot findet keine Anwen¬
dung auf die im Dienst befindlichen Kraftfahrzeuge
der Feuerwehr .

§ 2 . Auf die Sperrung ist durch Tafeln hingewiesen .
§ 3 . Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiver

ordnung werden mit Geldstrafe von 1 bis 159 RM .,im Unvermögensfalle mit entsprechender Haft be
straft .

§ 4 . Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage
ihrer Veröffentlichung in Kraft .

Düsseldorf , 17 . Dezember 1928 . 1 . U . 6336 .
Der Regierungs -Präsident . I . A . : Dr . Mün ch .

138K . Polizeiverordnung .
Auf Grund des Z 137 des Landesverwaltungs¬

gesetzes vom 39 . Juli 1883 (Gesetzsamml . S . 195 ),der §§ 6 , 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei¬
verwaltung vom 11 . März 1859 (Gesetzsamml . S . 285 ),der 18 und 23 der Verordnung über den Kraftfahr¬
zeugverkehr vom 5 . Dezember 1925 (R .G .Bl . I .
S . 439 ) in der Fassung der Verordnung vom 28 . Juli1926 (R .G .Bl . I . S . 425 ) und der Verordnung über
Vermögensstrafen und Bußen vom 6 . Februar 1924
(R .G .Bl . I . S . 44) wird auf Grund ministerieller
Ermächtigung und mit Zustimmung des Bezirksaus¬
schusses für den Umfang der Landgemeinde Vluyn
folgende Polizeiverordnung erlassen :

§ 1 . Das Befahren der Wegestrecke Vluyn —Nieper
Straße mit Lastkraftwagen im Durchgangsverkehr ist
verboten .

§ 2 . Auf die Sperrung ist durch Tafeln hingewiesen .
§ 3 . Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiver¬

ordnung werden mit Geldstrafe von 1 bis 159 RM .,im Unvermögensfalle mit entsprechender Hast be¬
straft .

§ 4 . Diese Polizeiverordnung tritt mit den : Tage
ihrer Veröffentlichung in Kraft .

Düsseldorf , 12 . Dezember 1928 . I . U . 6258 .
Der Regierungs -Präsident . I . A . : Dr . Münch .



1387. Der Herr Minister für Volkswohlfahrt teilt in
seinem Erlaß vom 3 , Dezember 1928 — I , 51 . III,
3954/28 — mit , daß die immer mehr in Aufnahme
gekommeneAnwendung einer unterstützendenWismut¬
kur bei der Salvarsanbehandlung, die Einführung des
Neosilbersalvarsans und die im Laufe der Zeit ge¬
wonnenen weiteren Erfahrungen über die Höhe der
anzuwendenden Salvarsandosen eine Überarbeitung
und eine entsprechende Ergänzung der mit dem ein¬
gangs erwähnten Erlaß übersandten „Richtlinien für
die Anwendung der Salvarsanpräparate" notwendig
gemacht haben .

Die Überarbeitung und Ergänzung der Richtlinien
ist durch Sachverständige des Reichsgesundheitsrats
in Verbindung mit dem Reichsgesundheitsamt erfolgt ,
Sie betreffen neben einigen unwesentlichen Änderun¬
gen mehr redaktioneller Art die Einfügung und Be¬
rücksichtigung der unterstützenden Wismutkur bei den
Ziffern 1 , 8, 12 und 13 sowie die Angaben der Neo-
silbersalvarsandosen und einige Neufestsetzungen be¬
stimmter Dosen der angewandten Salvarsanpräparate
bei den Ziffern 6 und 8 der Richtlinien .

Die I . G . Farbenindustrie A .-G . , die Herstellerin
der Salvarsanpräparate, hat sich mit den vorgesehe¬
nen Abänderungen und Ergänzungen einverstanden
und auch weiter bereit erklärt , in der Folge jeder ein¬
zelnen Packung eines Salvarsanpräparates ein Stück
der Richtlinien in der neuer: Fassung beizulegen.

Der Abdruck der „Richtlinien " wird in einer be¬
sonderen Beilage zu Nr . 46 des Reichsgesundheits¬
blattes erfolgen , um so den Behörden und Ärzten
Gelegenheit zum Bezug von Sonderdrucken durch
R. v . Deckers Verlag G . Schenk, Berlin IV 9, zu
geben . Außerdem werden die Richtlinien auch in
der „ Volkswohlfahrt " abgedruckt werden .

Diese Verfügung gelangt in der nächsten Nummer
des Amtsblattes zur Veröffentlichuug .

Düsseldorf , 17 . Dezember 1928. I . .1 . 7599.
Der Regierungs-Präsident. I . A . : Fleischer.

1388 . 1 . Unter Aufhebung aller bisherigen Bekannt¬
machungen, betr . die Regelung der Sonntagsruhe
im Friseurgewerbe , ordne ich hiermit auf Grund des
§ 195 e der Reichsgewerbeordnung für den Umfang
der Stadtgemeinde Odenkirchen an, daß eine Sonn¬
tagsbeschäftigung von Gehilfen und Lehrlingen im
Barbier-, Herren - und Damen -Friseur- und Perücken-
machergewerbe nur noch an den zweiten Oster-,
Pfingst - und Weihnachtsfeiertagen sowie am Kirmes¬
sonntag jeweils von 9 bis 12 Uhr stattfinden darf.

2 . Gemäß § 41 b der R .G .O . ordne ich nach Zu¬
stimmung einer Zweidrittelmehrheit der beteiligten
Gewerbetreibenden an , daß den selbständigen Bar¬
bieren , Herren - und Damenfriseuren und Perücken¬
machern in Odenkirchen die Ausübung ihres Gewerbe¬
betriebes an Sonn - und gesetzlichen Feiertagen nur
noch insoweit gestattet ist, als vorstehende Ausnahmen
vom Verbot der Sonntagsbeschäftigung von Gehilfen
und Lehrlingen in den vorgenannten Gewerben zu¬
gelassen worden sind .

3 . Eine etwa am Karnevalssonntage für erforder¬
lich gehaltene Ausübung des Gewerbebetriebes darf

nur unter Beachtung meiner Anordnung vom
17 . Januar 1928 — 1 . ü . 2559/27 — erfolgen .

Ferner weise ich darauf hin , daß der Ladenverkauf
in einer etwa zugleich betriebenen offenen Verkaufs¬
stelle an Sonntagen verboten ist.

Strafbestimmungen siehe § 146 -r der Reichs¬
gewerbeordnung .

Düsseldorf , 14 . Dezember 1928 . 1 . I? . 7293.
Der Regierungs -Präsident.

1383 . 1 . Gemäß § 195 o der Reichsgewerbeordnung
ordne ich hiermit an, daß die für die Bürgermeisterei
Kettwig (Stadt und Land ) des Landkreises Essen ge¬
troffene Regelung der Sonntagsruhe im Friseur¬
gewerbe auch für den Umfang der Bürgermeisterei
Mintard des Landkreises Düsseldorf, bestehend aus
den Gemeinden Laupendahl , Mintard und Breit-
scheid-Selbeck , Geltung besitzt, da sich der Bezirk der
Zwangsinnung für das Friseurgewerbe in Kettwig
auf die vorgenannten beiden Bürgermeistereien er¬
streckt .

Demnach ist auch irr der Bürgermeisterei Mintard
eure Svnnlagsbeschästigurrg von Gehilfen und Lehr¬
lingen im Barbier-, Herren - rrnd Damenfriseur - und
Perückenmachergewerbe nur noch an den ersten Oster-,
Pfingst - und Weihnachtsfeiertagen von 9 bis 12 Uhr
gestattet .

2 . Gemäß § 41 b der Reichsgewerbeordnung ordne
ich nach Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der in
der Innung zusammengeschlossenenFriseure an , daß
den selbständigen Barbieren, Herren - und Damen¬
friseuren und Perückenmachern in der Bürger¬
meisterei Mintard die Ausübung ihres Gewerbe¬
betriebes an Sonn - und gesetzlichen Feiertagen nur
noch insoweit gestattet ist , als vorstehende Ausnahmen
vom Verbot der Sonntagsbeschäftigung von Gehilfen
und Lehrlingen in den vorgenannten Gewerben zu¬
gelassen worden sind .

Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung im Regierungs -Amtsblatt in Kraft .

Strafbestimmungen siehe § 146 -r der Reichs¬
gewerbeordnung .

3 . Eine etwa am Karnevalssonntage für erforder¬
lich gehaltene Ausübung des Gewerbebetriebes darf
nur unter Beachtung meiner Anordnung vom
17 . Januar 1928 — I . ? . 2559/27 — erfolgen .

Ferner weise ich darauf hin , daß der Ladenverkauf
in einer etwa zugleich betriebenen offenen Verkaufs¬
stelle an Sonntagen verboten ist.

Düsseldorf , 14 . Dezember 1928 . I . ü . 7716.
Der Regierungs-Präsident.

1333 . Umpfarrungsurkunde .
Nach Anhörung der Beteiligten wird mit deren Ein¬

verständnis hiermit folgendes festgesetzt :
§ 1 . Die Evangelischen in den zur Stadtgemeinde

Wülfrath gehörenden Bezirken Auswärts-Wülfrath
und Flandersbach werden aus der Kirchengemeinde
Mettmann, Kreisgemeinde Düsseldorf, in die Kirchen¬
gemeinde Wülfrath, Kreisgemeinde Niederberg , um-
gepfarrt.



§ 2 . Die Grenze zwischen den Kirchengemeinden
Wülfrath und Mettmann fällt mit den kommunalen
Grenzen der Bürgermeistereien Wülfrath und Mett¬
mann zusammen ,

Z 3 , Diese Urkunde tritt am 1 , Januar 1929 in
Kraft .

Koblenz, 6 , Dezember 1928 , > >, Nr , 8826 .
(Siegel .)

Evangelisches Konsistorium der Nheiuproviuz .

Zu der nach der vorstehenden Urkunde vorn 6 . De¬
zember 1928 kirchlicherseits ausgesprochenen Um-
pfarrung der in den Bezirken Auswärts-Wülfrath
und Flandersbach wohnenden Evangelischen aus der
evangelischen Kirchengemeinde Mettmann in die
evangelische Kirchengemeinde Wülfrath wird hiermit
die staatliche Genehmigung erteilt ,

Düsseldorf, 12 , Dezember 1928 , 11 , 1) , 3491 ,
Der Regierungs-Präsident, I . A . : Sträser .

1831 . Ich habe den für den Buchmacher Hubert
Bechtel Hierselbst zugelassenen Buchmachergehilfen
Max Pastor in Düsseldorf , Germaniastr . 26 , nach
dem Tode des Ersteren mit der Weiterführung des
Hierselbst, Königsallee 164 , betriebenen Buchmacher¬
geschäftes bis auf weiteres , aber jederzeit widerruflich,
beauftragt.

Düsseldorf, 8 . Dez . 1928, 1 , 6 , Nr , 6230/30 , 11 .
Der Regierungs -Präsident.

1832 . Mit Ermächtigung des Herrn Regierungs -Prä-
sidenten in Düsseldorf setze ich auf Grund des § 3
Ziff . b der Polizeiverordnung des Herrn Ober¬
präsidenten vom 10 . November 1926 in der Fassung
vom 9 . Mai 1927 den Eintritt der Polizeistunde für
die Stadtgemeinden Lennep und Ronsdorf an den
Sonnabenden sowie an den Sonn - und Feiertagen
allgemein auf 1 Uhr nachts fest . Für die übrigen Tage
verbleibt es bei der bisherigen Regelung .

Elberfeld , 18 , Dezember 1928. Nr , I , rl .
Der Polizeipräsident ,

1333 . Polizeiverordnung
zur Regelung des Straßenverkehrs in Kreseld und

Fischeln.
(Krefeld—Fischelner Straßenverkehrsordnung .)

Auf Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über die
Polizeiverwaltung vom 11 , März 1850 (Gesetzsamml .
S . 265 ) , der §§ 143 und 144 des Gesetzes über die all¬
gemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883 (Ge¬
setzsamml , S , 195 ), der § Z 2 und 30 der Verordnung
über Kraftfahrzeugverkehr vom 16 , März 1928
(R .G .Bl . I , S . 91 ), des § 32 der Polizeiverorduung
über den allgemeinen Verkehr auf öffentlichen Wegen
für die Rheinprovinz ( Straßenverkehrsordnung für
die Rheinprovinz ) vom 12 . Oktober 1926 (Sonder¬
beilage zu Stück 51 des Amtsblattes für den Regie¬
rungsbezirk Düsseldorf) und der Verordnung über
Bermögensstrafen und Bußen vom 6 . Februar 1924
(R .G .Bl , I , S . 44) wird mit Genehmigung des Ober¬
präsidenten der Rheinprovinz und mit Zustimmung
des Regierungspräsidenten in Düsseldorf (gemäß der
Übertragung der Zustimmungsbefugnis durch derr
Erlaß der Minister für Landwirtschaft , Domänen und

Forsten und des Innern vom 2 , März 1927 (M .Bl . i .V ,
S . 265) sowie mit Zustimmung des Gemeindevor¬
standes der Stadt Krefeld und nach Beratung mit
dem Gemeindcvorstande von Fischeln folgende Po¬
lizeiverorduung für den Polizeipräsidialbezirk Kre -
feld -Fischelu erlassen :

§ 1 , Anfahrt und Halten .
Das Airfahren und Halten von Fahrzeugen (Fuhr¬

werken und Kraftfahrzeugen im Sinne des § 1 Abs . 1
Ziff . 1 und 2 der Polizeiverordnung des Oberprä -
sidenteu der Rheinprovinz über derr allgemeinen Ver¬
kehr auf öffentlichen Wegen fStraßenverkehrsord -
nungj vom 12 . Oktober 1926 ) ist in sämtlicher ! Straßen
nur an der in der Fahrtrichtung rechten Straßenseite
gestattet .

Hält auf der einen Seite der Fahrbahn ein Fahr¬
zeug , so darf auf der anderen Seite ein solches nur
halten , wenn die Durchfahrt zwischen den beiden
Fahrzeugen ungehindert stattfinden kann .

Auf Gleisen der Straßenbahn darf nur geHallen
werden , soweit der Straßenbahnverkehr nicht ge¬
hindert wird .

Die Vorschrift des ersten Absatzes gilt nicht für Ein
bahnstraßen .

§ 2 . Einbahnstraßen .
Einbahnstraßen sind Fahrbahnen, die nur in einer

Richtung befahren werden dürfen .
Die Richtung wird angezeigt durch Richtungs¬

pfeile, die auf weißem Grunde mit roter Umrandung
in schwarzer Farbe die Bezeichnung „Einbahnstraße "
führen .

In Gefahrfällen hat die Vorschrift des Abs . 1 keine
Geltung für die Feuerwehr und Polizei .

In Einbahnstraßen ist den Fahrzeugen die Aus¬
nutzung der Fahrbahn in ihrer ganzen Breite ge¬
stattet ; jedoch haben alle Fahrzeuge möglichst rechts
zu fahren und haben links zu überholen .

Das Überholen von Straßenbahnen richtet sich
nach H 12 der Polizeiverordnung des Oberpräsiden¬
ten der Rheinprovinz über den allgemeinen Verkehr
auf öffentlichen Wegen (Straßenverkehrsordnung )
vom 12 . Oktober 1926 und § 23 der Verordnung über
Kraftfahrzeugverkehr vom 16 . März 1928.

§, 3 . Verkehrsstraßen erster Ordnung .
Die Verkehrsstraßen erster Ordnung sind durch

weiße stehende Vierecke mit roter Umrandung ge¬
kennzeichnet , die an den Einmündungen der Seileu¬
straßen angebracht sind .

In den Verkehrsstraßen erster Ordnung gelten fol¬
gende Vorschriften :

a ) Das Wenden der Fahrzeuge ist verboten .
k) In der Zeit von 11 bis 13 Uhr und von 17 bis

19 Uhr ist das Halten von Fahrzeugen mit Aus¬
nahme der Personenfahrzeuge verboten . Letztere
dürfen nur so lange stehen bleiben, als zum Ein -
und Aussteigen der Fahrgäste erforderlich ist .

e) Fahrzeuge dürfen Verkehrsstraßen erster Ord¬
nung nur in Schrittgeschwindigkeit kreuzen und
auch nur in Schrittgeschwindigkeit in sie ein¬
fahren.

Bezüglich des Radfahrverkehrs siehe H 9 .



§ 4 , Parkplätze .
Parkplätze sind Plätze, die zum Warlen und Halten

von Fahrzeugen , ausgenommen von Droschken , die¬
nen . Sie sind kenntlich gemacht durch Parklinien
oder durch ein rundes Schild , das auf weißem Grunde
mit roter Umrandung ein großes schwarzes trägt.

Die als Droschkenhalteplätze bezeichneten Plätze
dürfen von anderen Fahrzeugen nicht zum Parken
benutzt werden . Andererseits dürfen Parkplätze von
Droschken nur aufgesucht werden , wenn diese be¬
stellt sind .

Bei Aufstellung der Fahrzeuge siud auf deu Plätzen
befindliche Anschläge zu beachten.

§ 5 . Verbot des Parkens .
Straßen und Plätze sowie einzelne Stellen der¬

selben , auf denen das Parken verboten ist , werden
durch ein weißes rundes Schild in roter Umrandung
und mit der Aufschrift „ Parken verboten " gekenn¬
zeichnet .

Im übrigen gilt für das Aufstellen von Fahrzeugen
§ 17 der Polizeiverordnung des Oberpräsidenten der
Rheinprovinz über den allgemeinen Verkehr auf
öffentlichen Wegen (Straßenverkehrsordnung ) und
§ 28 der Verordnung über Kraftfahrzeugverkehr vom
16 . März 1928 und § 1 dieser Polizeiverordnung .

§ 6 . Rundverkehr .
Plätze mit Rundverkehr dürfen nur in Richtung

nach rechts befahren werden . Diese Plätze sind durch
Richtungspfeile in weißer Grundfarbe mit roter Um¬
randung kenntlich gemacht.

§ 7 . Gesperrte Straßen und Plätze .
Gesperrte Straßen und Plätze werden durch weiße

ruude Schilder in roter Umrandung mit einem senk¬
recht nach unten zeigenden Pfeil gekennzeichnet . Sie
können für jeglichen Verkehr, für den Durchgangs¬
verkehr oder für einzelne Arten von Fahrzeugen ge¬
sperrt werden . Die Art der Sperrung ist aus den
angebrachten Schildern erkenntlich .

Bei vorübergehenden Sperrungen (wegen Straßeu -
bauarbeiten u . a .) genügt jede Art der Kenntlich-
machung der polizeilichen Sperrung .

8 8 . Hauptverkehrswege .
1 . Alle Verkehrsstraßen erster Ordnung ( H 3),2 . Alle Straßen , soweit sie in ihrer Längsrichtung

von Schienenfahrzeugen durchfahren werden , sind
Hauptverkehrswege im Sinne des § 13 der Polizei¬
verordnung des Oberpräsidenten der Rheinprovinz
über den allgemeinen Verkehr auf öffentlichen
Straßen (Straßenverkehrsordnung) von : 12 . Oktokter
1926 und des § 24 der Verordnung über Kraftfahr¬
zeugverkehr vom 16 . März 1928.

Fahrzeuge dürfen Hauptverkehrswege nur in
Schrittgeschwindigkeit kreuzen und auch nur in Schritt¬
geschwindigkeit in sie einfahren .

§ 9 . Radfahrverkehr .
Für den Radfahrverkehr gelten die vorstehenden

Bestimmungen mit Ausnahme des § 3 Buchstabe -r
und b sinngemäß .

In Verkehrsstraßen erster Ordnung haben Rad¬
fahrer beim Wenden abzusteigen.

Es ist verboten , Fahrräder auf den Bürgersteigen
entlang zu führen .

Der Polizeipräsident kann in bestimmten Straßenoder in einer bestimmten Art von Straßen , auch nach
einer bestimmten Richtung , das Führen von Fahr¬
rädern verbieten .

§ 19 . Rvllstühle für Kranke usw.
Rollstühle für Kranke , Kinderwagen , Kinderleiter¬

wagen oder dergleichen haben , soweit sie die Fahr¬
bahn benutzen , rechts zu fahren und links zu über¬
holen .

Das gleiche gilt für einräderige Schubkarren und
dergleichen. Sie dürfen aber nur die Fahrbahn be¬
nutzen .
§ 11 . Reiter , Führen und Treiben von Tieren .

Die Bestimmungen der §§ 1 bis 3 und 5 bis 8 gelten
sinngemäß auch für Reiter und das Führen und Trei¬
ben von Tieren ( ausgenommen Hunde ) .

§ 12 . Fußgängerverkehr .
Fußgänger haben sich auf den Bürgersteigen mög¬

lichst rechts zu halten, einander rechts auszuweichen
und links zu überholen .

Der Polizeipräsident kann bestimmen, daß in be¬
stimmten Straßen nur der rechte Bürgersteig benutzt
werden darf .

Durch Stehenbleiben oder Nebeneinandergehen
darf der Verkehr auf deu Bürgersteigen nickt gestört
werden .

Das Verweilen auf dem Fahrdamm ist verboten .
Der Polizeipräsident kann anordnen , daß in be¬

stimmten Straßen Fußgänger den Fahrdamm nur
rechtwinklig zum Bürgersteige überqueren dürfen ,und serner , daß an bestimmten Straßenkreuzungen
der Straßendamm nur innerhalb der für den Fuß¬
gängerverkehr vorgezeigeten Linien oder innerhalb
des in sonstiger Weise kenntlich gemachten Teiles
überschritten werden darf .

Auf Straßen und Plätzen , auf denen der Fahrver¬
kehr durch Zeichen abwechselnd angehalten und weiter¬
geleitet wird , dürfen Fußgänger die Fahrbahn nur
beim Halten der Fahrzeuge überschreiten.

§ 13 . Besondere Verkehrsregelung .
Vor Theatern und anderen Versammlungsräumen ,

auf bestimmten Straßen und Plätzen ( z . B . auf dem
Bahnhofsplatze ) oder bei besonderen Anlässen (Festen,
Rennen usw .) kann der Polizeipräsident den Verkehr
besonders regeln .

§ 14 . Ausnahmebestimmungen .
In besonderen Fällen kann der Polizeipräsident

Ausnahmen von den Bestimmungen vorstehender
Polizeiverordnung zulassen .

§ 15 . Ausführungsbestimmungen .
Die in den 88 2 bis 7 dieser Polizeiverordnung ge¬nannten Einbahnstraßen , Verkehrsstraßen erster Ord¬

nung , Parkplätze, Parkverbote , Plätze mit Rundver¬
kehr und gesperrten Straßen und Plätze sowie die
nach dieser Polizeiverordnung zulässigen weiteren
Ausführungsbestimmungen werden durch Bekannt¬
machung des Polizeipräsidenten im Amtsblatt fest¬
gesetzt . In den Fällen des 8 7 Abs . 3 (vorübergehende



Sperrungen) , des § 13 und des § 14 genügt auch jede
andere Art der Bekanntgabe .

Die vorerwähnten Verkehrsvorschriften treten mit
der Anbringung der durch diese Polizeiverordnung
oder der sonst vorgeschriebenen oder dem Inhalte der
Anordnung entsprechendenVerkehrszeichenoder Schil¬
der oder der durch Polizeibeamte an Ort und Stelle
erfolgenden Regelung in Wirksamkeit.

§ 16 . Strafbestimmungen .
Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung

werden mit Geldstrafe bis zu 156 RM . , im Ilnver-
mögensfalle mit entsprechender Haft bestraft.

Eltern, Vormünder , Aufseher, Pfleger, Wärterin¬
nen usw . sind strafbar , wenn sie es unterlassen , ihre
oder die ihnen anvertrauten strafunmündigen Kinder
von Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen
dieser Verordnung oder der übrigen Verkehrsvor¬
schriften abzuhalten oder wenn sie die ihnen obliegende
Aufsicht vernachlässigen.

§ 17 . Wirksamkeit der Polizeiverordnung .
Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer

Veröffentlichung im Regierungs -Amtsblatt in Kraft .
Alle früheren polizeilichen Vorschriften, die ihr oder

den Ausführungsbestimmungen entgegenstehen, sind
mit dem gleichen Tage oder mit dem Tage des In¬
krafttretens der Ausführungsbestimmungen aufge¬
hoben.

Die Bestimmungen dieser Polizeiverordnung gelten
nur , soweit nicht nach § 36 Abs . 1 Satz 3 der Verord¬
nung über Kraftfahrzeugverkehr vom 16 . März 1928
die Befugnis zur Anordnung der Verkehrsbeschrän¬
kungen einer höheren Behörde zusteht .

Krefeld , 15 . Dezember 1928.
Der Polizeipräsident : Elfes .

Bekanntmachung
über die Regelung des Straßenverkehrs in Krefeld und

Fischeln.
Auf Grund der §§ 15 und 17, Abs . 2 und 3, der

Polizeiverordnung zur Regelung des Straßenver¬
kehrs in Krefeld und Fischeln ( Krefeld-Fischelner
Straßenverkehrsordnung) vom 15 . Dezember 1928
(Regierungs-Amtsblatt Stück 52 ) werden mit Zu¬
stimmung des Regierungs-Präsidenten zu Düsseldorf,
soweit diese nach § 36 Abs . 2 der Verordnung über
den Kraftfahrzeugverkehr vom 16 . März 1928
(R .G .Bl . I . S . 91 ) und dem Erlasse der Minister für
Landwirtschaft , Domänen und Forsten , und des
Jnnem vom 2 . März 1927 (M .Bl .i . V . S . 265 ) er¬
forderlich ist , folgende in den Anlagen I bis VI ver¬
zeichneten Einbahnstraßen , Verkehrsstraßen erster
Ordnung, Parkplätze, Parkverbote , Plätze mit Rund¬
verkehr und gesperrte Straßen festgelegt.

Krefeld, 15 . Dezember 1928.
Der Polizeipräsident : Elfes .
Anlage I .

Einbahnstraßen ( § 2 der Krefeld - Fischelner
Straßenverkehrsordnung ) .

Westwall "
Südwall "
Ostwall "

Hochstraße " "
von der Rheinstraße bis zum Südwall ;

St . Antonstraße " "
von der Königstraße bis zum Westwall ;

Evertsstraße " "
vom Schwanenmarkt bis zur Wiedenhofstraße ;

Dreikönigenstraße ""
svom Westwall bis zum Ostwall ;

Korneliusstraße "
von der Lindenstraße bis zum Korneliusplatz ;

Am Hauptbahnhof " "
von Westen nach Osten;

Kanalstraße ""
von der westlichen Ecke des Ostwalles bis zur Neußer
Straße ;

Hardenbergstraße "
von der Florastraße bis zum Sprödentalsweg;

Bismarckstraße "
von der Mörser Straße bis zum Moltkeplatz ;

Bismarckplatz "
Hohenzollernstraße "
Nassauer Ring "
Oranierring "
Nordstraße "

von der Hindenburg - bis zur Kempener Straße ;
Gutenbergstraße "

von der Markt - bis zur Kempeuer Straße .
Alle übrigen bisher als Einbahnstraßen bezeichneten

Straßen oder Straßenteile gelten nicht mehr als Ein¬
bahnstraßen .

" Es handelt sich um Promenaden und Plätze mit
je zwei durch Grünanlagen usw . getrennte Einbahn¬
straßen . Es darf immer nur die in der Fahrtrichtung
rechts liegende Einbahnstraße befahren werden .

" " Anfangs - und Endstraße geben zugleich die zu¬
lässige Fahrtrichtung an .

Anlage II.
Verkehrsstraßen erster Ordnung ( Z 3 n . a . O .)
Reicher Straße ,
Hochstraße ,
Rheinstraße von Friedrich - bis Kronprinzenstraße .

Anlage III.
Parkplätze (§ 4 a . a . O . ) .

Stephanstraße, nördliche Seite vom Ostwall bis zur
Luisenstraße,

St . Antonstraße , nördliche Seite vom Ostwall bis zur
Lohstraße,

Lohstraße, östliche Seite von St . Antonstraße bis zur
Wilhelmstraße,

Straße „Am Hauptbahnhof "
, nördliche Seite,

Neumarkt , östlich und westlich hinter den beiden
Straßeninseln (Anfahrt von Norden , Abfahrt nach
Süden).

Anlage IV.
Parkverbote ( § 5 a. a . O . ) .

Hochstraße vor den Häusern Nr . 37 bis 47 ,
Ostwall „ „ 66 .. 66,

ff ff ff , f „ 73 „ 77 ,
ff ff ff ff „ 81 87 ,



Ostwall vor den Häusern Nr . 171 bis 177 ,
17^ 1

Rheinstraße ( Ecke Ostwall auf der nördlichen Seite
vor den Häusern Nr . 63 bis 77 ,
auf der südlichen Seite vor den Häusern Nr . 61
bis 78 ) .

Anlage V .
Plätze mit Rundverkehr ( § 6 a . a . O . ) .

Friedrichsplatz,
Dionysiusplatz,
Hardenbergplatz .

Anlage VI .
Gesperrte Straßen ( H 7 a . a . O .) .

Es werden gesperrt :
V . Für Kraftfahrzeuge über 5, -1 t Gesamt¬

gewicht .
Sprödentalstraße ,
Jägerhofstraße ,
Wilhelmshofallee ,
Buschstraße,
Glindholzstraße vom Rathaus bis zum Haus Nr . 130 ,
Verbindungsweg von der Glindholzstraße Nr . 130

über die verlassene Eisenbahnstrecke bis zum Glocken¬
spitz Nr . 303.
Für Fahrzeuge aller Art .

Ev . Kirchplatz .
tl . Für den Durchgangsverkehr der Kraft¬

fahrzeuge , frei für die mit Tieren be¬
spannten Fuhrwerke , Handkarren und
Fahrräder .

In Fischeln .
Oberbruchstraße von der Ritzhütte bis zum Hause

Nr . 320,
Nordstraße von der Linner Straße bis zur Düsseldorfer

Straße ,
Anrather Straße von der Marienstraße bis zur Düssel¬

dorfer Straße ,
Hammersteinstraße .
1) . Für den Durchgangsverkehr der Last - und

Lastkraftwagen , frei für Personenfahr¬
zeuge , Handkarren und Fahrräder .

Lindenstraße von der Hochstraße bis zum Westwall,
Dreikönigenstraße vom Westwall bis zum Ostwall

(siehe auch Anlage I),
Hüttenallee von der Kaiserstraße bis zum Krummen

Weg,
Jentgesallee von der Jägerhofstraße bis zur Wilhelms¬

hofallee ,
Kaiserstraße,
Schönwasserstraße,
Glindholzstraße von Haus Nr . 130 bis Crön ,
Hökendyk ,
Langend yk,
Schroersdyk ,
Niederbruchweg von Neue Ritterstraße bis Untergath ,
Margarethenstraße ,
Greiffenburgstrnße .

In Fischeln .
Schulstraße .

L . Für den Durchgangsverkehr der Kraft¬
fahrzeuge und mit Tieren bespannten
Fuhrwerke , frei für Handkarren und
Fahrräder .

Wallerspfad von der Zwingenbergstraße bis zur
Gatzenstraße,

Gatzenstraße,
Leutefeldstraße .

In Fischeln .
Vulkanstraße von der Mühlensträße bis zur Bürger

Straße .
l? . Für den Durchgangsverkehr überhaupt .
Poststraße,
Ev . Kirchstraße ,
Bleichpfad vom Ostwall bis zur Luisenstraße,
Menn . Kirchstraße ,
Quartelnstraße ,
Wassergasse .

Alle übrigen bisher (nicht nur wegen vorüber¬
gehender Straßenbauarbeiten u . a . ) angeordneten
Sperrungen werden aufgehoben .

Krefeld, 15 . Dezember 1928 .
Der Polizeipräsident : Elf es .

Verlorene Ausweise .
Folgende Ausweise sind abhanden gekommen und

werden deshalb für ungültig erklärt :
1384 . Bescheinigung vom 20 . Februar 1928 über ein
polizeilich zugeteiltes Kennzeichen für das Kraftfahr¬
rad I V 45185 für Hans Guido in Duisburg, Kammer¬
straße 111 .
1385 . Bescheinigung vom 13 . Juni 1927 über ein
polizeilich zugeteiltes Kennzeichen für das Kraftfahr¬
rad I 2 108335 für Johann Schölten in Duisburg,
Neuenkamp 23 a .
138K . Bescheinigung vom 9 . August 192 ? über ein
polizeilich zugeteiltes Kennzeichen für das Kraftfahr¬
rad I X 126022 für Anneliese Wallerang in Duisburg,
Wanheimer Str . 16 .
1387 . Bescheinigung vorn 11 . März 1927 über ein
polizeilich zugeteiltes Kennzeichen für das Kraftfahr¬
rad I V 29561 für Jakob Schwarz , Essen , Kirchstr . 27 .
1388 . Bescheinigung vom 7 . Oktober 1927 über ein
polizeilich zugeteiltes Kennzeichen für das Kraftfahr¬
rad I V 30185 für Wilhelm Haak , Karnap , Robert¬
straße 44.
1338 . . Bescheinigung vom 10 . Mai 1928 über ein
polizeilich zugeteiltes Kennzeichen für das Krafifahr -
rad I V 86778 für Carl Königs, Wald .
1488 . Bescheinigung vom 8 . August 1927 über ein
polizeilich zugeteiltes Kennzeichen für das Kraftfahr¬
rad I V 92871 für die Firma Elsinghorst in Wesel .
1481 . Führerschein vom 21 . Juni 1928 (Nr . 229/Xre .)
für Paul Krewet , geb . 13 . April 1875 in Barmen,
wohnhaft in Barmen, Heckinghauser Str . 232 .
1482 . Führerschein vom 1 . Juni 1928 für Max Loltgen ,
geb . 28 . März 1899 in Barmen, wohnhaft in Barmen,
Schützenstr. 84.



1493 . Führerschein vom 7 , Mai 1925 für Gerhard
Schöning , geb , 14 , Juni 1892 in Cleve , wohnhaft in
Cleve , Fabrikstr . 18 ,
1494 . Führerschein vom 2 . Juni 1924 für Heinrich
Ahlers , geb . 2 . Oktober 1896 in Jdafehn , wohnhaft
in Duisburg , Obermauerstr . 2 .
1495 . Führerschein vom 12 . November 1925 für Emil
Vierbaum , geb . 14 . Juli 1995 in Münstereifel , wohn¬
haft in Duisburg , Werthauser Str . 57 .
1496 . Führerschein vom 4 . Juli 1925 für Wilhelm
Wunder , geb . 29 . Juni 1895 in Wesel , wohnhaft in
Duisburg , Brüderstr . 8.
1497 . Führerschein vom 12 . Juni 1928 (Nr . 1991/28 )
für Margareta Gertrud Franziska Eick, geb . 11 . Juli
1997 in Schwelm , wohnhaft in Elberfeld , Otto -Haus -
mann -Ring Nr . 3 , für die Klasse 3 a .
1498 . Führerschein vom 21 . Juni 1927 ( Listen -Nr . lZ .
41 , Klasse 1 ) , ausgestellt vom Polizeipräsident in
Essen , für Karl Böttcher , geb . 15 . September 1995
in Rüttenscheid , wohnhaft in Essen , Karolinenstr . 1 .
1493 . Führerschein vom 26 . Mai 1924 ( Klasse 2 u . 3K,
Listen -Nr . 9 . 192/23 ) , ausgefertigt vom Herrn Regie -
rungs -Präsident in Düsseldorf , für Wilhelm Lange ,
geb . 21 . März 1992 in Essen , wohnhaft unbekannt , an¬
geblich Fremdenlegion .
1419 . Führerschein vom 21 . Juni 1928 ( Klasse 3 k ,
Listen -Nr . 8t . 86 ) , ausgefertigt am 21 . Juni 1928
vom Polizeipräsident in Essen , für Wilhelm Stephan ,
geb . 26 . Juli 1891 in Essen , wohnhaft in Essen , Hau -
genaustr . 13 .
1411 . Führerschein vom 26 . Oktober 1919 ( Listen -Nr .
IV . 84 , Klasse 1 u . 3 k , Verbr .-Masch . , Klasse 3 a
Elektromot . ) , ausgefertigt am 26 . Oktober 1919 vom
Herrn Regiernngs -Präsident Düsseldorf für Gustav
Wehling , geb . 21 . Januar 1888 in Essen , wohnhaft in
Essen, Kleiststr . 7 .
1412 . Führerschein vom 3 . Februar 1925 für Gerhard
Janssen , geb . 19 . November 1878 in Bergen (Holland ) ,
wohnhaft in Goch , Weezer Str . 15 a .
1418 . Führerschein vom 12 . Januar 1926 ( lZ . 1982/25 )
für Heinrich Bönsch , geb . 8 . Januar 1897 in Ober¬
hansen (Rhld . ), wohnhaft in Hamborn , Hauielstr . 16 e .
1414 . Führerschein vom 29 . Juni 1928 für Karl
Küppers , geb . 3 . September 1992 in Kaldenhansen ,
wohnhaft in Hamborn , Sassenstr . 29 .
1415 . Führerschein vom 19 . Juli 1926 ( K . 185 ) für
Adam Reuß , geb . 29 . Mai 1999 in Würzburg i . B .,
wohnhaft in Hamborn , Roonstr . 82 .
1416 . Führerschein vom 29 . September 1921 für
Or . Georg Schombardt , geb . 13 . Juli 1886 in Köln ,
wohnhaft in Köln , Piusstr . 59 .
1417 . Führerschein vom 12 . Juli 1926 für Magdalene
Gruyters , geb . 6 . Juni 1998 in Krefeld , wohnhaft in
Krefeld -Bockum , Krefelder Str . 42 .
1418 . Führerschein vom 28 . Januar 1921 für Georg
Sroka , geb . 2 . August 1999 in Bernstadt , Kr . Oels
( Schlesien ) , wohnhaft seiner Zeit in Remscheid , jetzt in
Berlin -Schmargendorf , Berkener Str . 2 , b . Gransee .
1419 . Führerschein vom 27 . März 1928 für Hubert
Necke , geb . 3 . November 1889 in Holzweiler , wohn¬
haft in Rheydt , Helenenstr . 11 .

1429 . Führerschein vom 23 . September 1924 für Wil
Helm Veldhoen , geb . 29 . Oktober 1994 in Homberg ,
wohnhaft in Vluyn , Kr . Mörs , 9 .
1421 . Zulassungsbescheinigung vom 21 . März 1928
für den Kraftwagen I ? 45361 für Kaufmann Egber -
tus Melten , Duisburg .
1422 . Zulassungsbescheinigung vom 5 . Juni 1925 für
den Kraftwagen I 7! 67119 für Kaufmann Alfred
Seiffert in Duisburg .
1428 . Zulassungsbescheinigung vom 14 . Mai 1924
für den Kraftwagen I 7t 11866 für Fa . Emil Winter ,
Duisburg , Rudolfstr . 39 .
1424 . Zulassungsbescheinigung vom 15 . Juli 1927
für das Kraftfahrrad I V 92991 für Karl Büche , Dach¬
deckermeister in Emmerich .
1425 . Zulassungsbescheinignng vom 23 . Juni 1928
für den Kraftwagen I ? 28933 für Karl Diehl , Essen .
1426 . Zulassungsbescheinigung vom 19 . Juli 1928 für
den Kraftwagen I 1t 28775 für Heinrich Schwers in
Essen .
1427 . Zulassungsbescheinigung vom 23 . Juni 1927
für den Kraftwagen 1 V 31693 für Hermann Deckn
trupp , Essen .
1428 . Zulassungsbescheinignng vom 16 . Mai 1928
für den Kraftwagen I V 28665 für Westdeutsche Auto
mobil -Ges . , Essen .
1429 . Zulassungsbescheinigung vom 16 . Mai 1928 für
den Kraftwagen I 1t 81916 für Emil Löbbert in Hom¬
berg , Mörser Str . 13 .
1439 . Zulassungsbescheinigung vom 7 . April 1928 für
den Kraftwagen 11t 28294 für Ernst Hänisch , Katern¬
berg .
1431 . Zulassungsbescheinigung vom 6 . April 1929
für das Kraftfahrrad 11t 56119 für Heinrich Höninger ,
Krefeld , Fischelner Str . 64 .
1432 . Zulassungsbescheinigung vom 24 . August 1928
für den Kraftwagen I 1t 57911 für Krefelder Keks-
und Waffelfabrik B . C . Gruyters , Krefeld , Krefelder
Str . 42 .
1433 . Zulassungsbescheinigung vom 19 . April 1928
für den Kraftwagen I 1t 81874 für Zeche Friedrich
Heinrich A .-G . in Lintfort .
1434 . Zulassungsbescheinigung vom 28 . Januar 1928
für den Kraftwagen 11 ' 94967 für Kaspar Edelbluth ,
Neust , Friedlichst ! . 8 .
1435 . Zulassungsbescheinigung vom 29 . Februar 1928
für den Kraftwagen I ? 38974 für Fa . Gutehofs -

nungshütte A .-G . , Oberhausen .
1436 . Zulassungsbescheinigung vom 21 . April 1927
für das Kraftfahrrad I 1t 51435 für Peter Wvlters ,
Rheydt , Dahlener Str . 279 .

Bekanntmachungen anderer Behörden .
1437 . Auf Antrag der Stadtgemeinde Barmen hat
der Regierungs -Präsident die Einleitung des Ver¬
fahrens zur Feststellung der Entschädigung für nach¬
stehende , zur Freilegnng der Ehrenberger Straße in
Barmen erforderliche Grundfläche angeordnet .

Nr . 1 , Flur 494 , Parzelle Nr . 11, Hofraum und
Hausgarten , groß etwa 1,75 Ar , Eigentümer : Hugo
Völkmann , Barmen .



Nachdem der Regierungs - Präsident mich zum Kom¬
missar zur Leitung des oben bezeichneten Verfahrens
ernannt hat , habe ich Termin zur Verhandlung mit
den Beteiligten anberaumt auf Donnerstag , den
10 . Januar 1929 , 11 Uhr , im Rathause zu Barmen.
Alle Beteiligten , soweit dieselben nicht besonders vor¬
geladen worden sind , werden hiermit aufgefordert ,
ihre Rechte im Termine wahrzunehmen , unter der
Verwarnung , daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr
Zutun die Entschädigung festgestellt und wegen Aus¬
zahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt wer¬
den wird .

Düsseldorf, 21 . Dezember 1928 . I . 0 . 3384.
Der Enteignungskommissar :

Dr . Freusberg , Oberregierungsrat .
1438 . Nachtragspolizei Verordnung
über die Anlage und Einrichtung von Lichtspiel¬
theatern sowie für die Sicherheit bei Lichtspielvor¬

führungen .
Auf Grund der § § 137 und 139 des Gesetzes über

die allgemeine Landesverwaltung vom 30 . Juli 1883
— Gesetzsamml . S . 195 — und der 6 , 12 und 15
des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11 . März
1850 — Gesetzsamml. S . 265 —, der 2 , 24, 25
und 26 des Gesetzes betr . die Verbandsordnung für
den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk vom 5 . Mai
1920 — Gesetzsamml . S . 286 — und der Verordnung
über Vermögensstrafen und Bußen vom 6 . Februar
1924 — Reichsgesetzblatt S . 44 — wird mit Zu¬
stimmung des Verbandsrates des Siedlungsverbandes
RuhrkohlenbezirkfolgendeNachtragspolizeiverordnung
für das Gebiet des Siedlungsverbandes Ruhrkohlen¬
bezirk erlassen.

Art . I .
Der § 1 der Polizeiverordnung über die Anlage und

Einrichtung von Lichtspieltheatern sowie für die
Sicherheit bei Lichtspielvorführungen vom 21 . April
1926 erhält am Schluß folgenden Zusatz „hinter Be¬
schränkungen" :

„ jedoch mit der Maßgabe , daß an Stelle des Re-
gierungs -Präsidenten der Verbandspräsident
tritt .

"
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Be¬

kanntmachung in Kraft .
Essen , 12 . November 1928.
Der Verbandspräsident des Siedlungsverbandes

Ruhrkohlenbezirk. I . V . : Fritze .

143S . Betrifft : Fluchtlinienfestsetzung eines Teiles
der Verbandsstraße 0 IV IV zwischen Hindenburg -
und Eppinghofer Straße im Stadtkreise Mülheim

(Ruhr ) .
Der durch Beschluß des Berbandsausschusses vom

14 . Dezember 1928 förmlich festgesetzte Flucht¬
linienplan 13 St . II Nr . 6, wird gemäß § 17,5 der
Verbandsordnung vom 5 . Mai 1920 14 Tage , vom
Tage der Veröffentlichung gerechnet, bei der Stadt¬
verwaltung in Mülheim zu jedermanns Einsicht offen¬
gelegt.

Essen , 20. Dezember 1928.
Der Vorsitzende des Verbandsausschusses des Sied¬

lungsverbandes Ruhrkohlenbezirk.
1440 . Fluchtlinienverfahren .

Der rot geänderte Fluchtlinienplan des Verkehrs-
bandes V 54 ( 4) Industriebahn von Zeche Wolfsbauk
bis Zeche Neucöln mit Verbindung Zeche Neucölu-
Bhf . Berge -Borbeck — Zinkhütte — Zeche Wolfs¬
bank liegt gemäß § 17 (4) der Verbandsordnung für
den Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirkauf die Dauer
vou vier Wochen , vom Tage der Veröffentlichung im
Regierungs -Amtsblatt an gerechnet, bei dem Ober¬
bürgermeister der Stadt Essen zu jedermanns Ein¬
sicht offen . Einwendungen gegen den Fluchtlinien¬
plan können beim Verbandsausschuß des Sied¬
lungsverbandes Ruhrkohlenbezirk Essen , Burgstr . 16
(Baedeker-Haus ) oder bei der Offenlegungsstelle gel¬
tend gemacht werden .

Essen , 13 . Dezember 1928.
Der Verbandsausschuß des Siedlungsverbandes

Ruhrkohlenbezirk.
1441 . Der Tilgungsbedarf der 8 /tzigen Inlands¬
anleihe auf Jnhaberschuldverschreibungen der Stadt
Duisburg von 7 000 000 RM . vom Jahre 1928 für
den 1 . Juni 1929 (erster Tilgungstermin ) ist in voller
Höhe von 157 500 RM . durch Ankauf gedeckt worden .

Eine Auslosung war daher nicht vorzunehmen .
Duisburg , 18 . Dezember 1928.

Der Oberbürgermeister .

Personalien.
1442. Oberlandesgerichtsbezirk Hamm .

Zu besetzen sind : Eine Planstelle des schwierigen
Bürodienstes bei dem A .G . in Warstein , eine G . V .¬
Stelle bei dem A .G . in Bottrop .

Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 25 Reichspfennig . Preis der Belegblätter und
einzelnen Stücke 10 Reichspfennig für jeden angefangenen Bogen , mindestens aber 20 Reichspfennig für jedes Stück .
Schriktleitg . : Amtsblattstslls der Regierung . — Druck: A . Bagel Aktiengesellschaft , Düsfeldorf , Grafenberger Mles SS .
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